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Bundes- und Ständerat wollen
die steuerliche Benachteiligung
von Ehepaaren rasch beseitigen.
Umstritten istjedoch, obauch
traditionelle Familien mit Sofort-
massnahmen zuentlasten sind.
«Manchmal frage ichmich, auf welchem
Planeten wir leben», sagte Simonetta Som-
maruga (SP, BE) inder gestrigen Stände-
ratsdebatte zur Ehepaarbesteuerung. Im-
mer mehr verheiratete Frauen gingen auch
nach der Geburt ihrer Kinder einer Er-
werbsarbeit nach. Daseiesdoch nicht
mehr zeitgemäss, mit derGiesskanne Steu-
ergeschenke anEinverdiener-Ehepaare
mithohem Einkommen zuverteilen.

Wie alle ändern Mitglieder des Stände-
rats zeigte sich Sommaruga zwar bereit,
Steuerausfälle inKauf zunehmen, um die
sogenannte Heiratsstrafe zubeseitigen:
Ehepaare mitzwei Einkommen sollen ge-
genüber Konkubinatspaaren ingleichen
Verhältnissen nicht mehr benachteiligt
sein. Siewehrte sich aber dagegen, mitder
gleichen Vorlage auch noch Ehepaare steu-
erlich zuentlasten, bei denen nurein Part-
nererwerbstätig ist.

CVP und SVP wahren dieTradition
Bereits indervorberatenden Kommis-

sion war Sommaruga jedoch mit ihrem An-
sinnen gescheitert. Neben derSPunter-
stützten sienureinzelne Freisinnige. Für
die traditionelle Rollenverteilung schlugen
sich hingegen CVP und SVP indie Bre-
sche. «Ich hoffe, dass auf diesem Planeten
auch die Einverdienerpaare noch einen
Platz haben», wandte sich gestern Chri-
stoffel Brändli (SVP, GR) andieAdresse
Sommarugas. Sein Schaffhauser Parteikol-
lege Hannes Germann fragte: «Wollen wir
wirklich diejenigen schlechter stellen, die
unbezahlte Erziehungs- oder Freiwilligen-
arbeit leisten?» Und Urs Schwaller (CVP,
FR) willnicht, dass die Heiratsstrafe durch
eine «Erziehungsstrafe fürEinverdiener-
Ehepaare» ersetzt wird. Noch hatder Stän-

derat nicht entschieden, denn das Ende der
Debatte und die Abstimmung mussten aus
zeitlichen Gründen auf Donnerstag ver-
schoben werden. Aber eszeichnet sich
eine breite Unterstützung fürden Vor-
schlag des Bundesrats und der Kommissi-
onsmehrheit ab:•Doppelverdiener-Ehepaare können die
Hälfte des tieferen Lohns vom steuerbaren
Einkommen abziehen. Dieser Zweiverdie-
nerabzug beträgt mindestens 7600 und
höchstens 12500 Franken pro Jahr. Ersoll
die Ungleichbehandlung gegenüber den
Konkubinatspaaren mildern.•Zudem können alleEhepaare einen Ab-
zugvon 2500 Franken geltend machen. So
will diePolitik verhindern, dass Ehepaare
mit einem Lohn steuerlich wesentlich
schlechter fahren als Doppelverdiener-
Ehepaare mit gleich hohem Einkommen.

Gemäss bundesrätlicher Botschaft lässt
sich die Heiratsstrafe mitdiesen Abzügen
bei160 000 Ehepaaren beseitigen. Beiwei-
teren 80000 würde die Diskriminierung
abgeschwächt. Nicht erwähnt, aber aus
den Grafiken inder Botschaft ersichtlich
ist,dass die Massnahmen die bereits beste-
hende Diskriminierung von Konkubinats-
paaren teilweise noch verstärken: Bis zu
einem Einkommen von 100000 Franken
zahlen unverheiratete Paare mehrSteüern
als verheiratete ingleichen Verhältnissen.
Steuerausfälle von 650 Millionen

Dieneuen Abzüge führen zuSteueraus-
fällen von 650Millionen pro Jahr. 540Mil-
lionen fallen beim Bund an, 110Millionen
beiden Kantonen. Finanzminister Hans-
Rudolf Merz hatte schon früher angekün-
digt, dass diese Ausfälle durch Minderaus-
gaben zukompensieren seien. Woerden
Rotstift ansetzen will, liess eraber bisher
offen. Effektiv einsparen muss er laut Bot-
schaft nur 440Millionen, weil die Mass-
nahmen einen Wachstumseffekt auslösen
und die Steuerverwaltung die Einnahmen
durch mehr Effizienz erhöhen soll.

Erst später entschieden wird über eine
grundsätzliche Reform derFamiliensteu-
er.Zur Debatte stehen die Individualbe-
steuerung oder das Splitting (gemeinsame
Veranlagung zueinem tieferen Satz).

 






